
 
 

 

 

Auszug aus den "Besonderen Bestimmungen für die Förderung" 

gem. § 5 Kärntner Kulturförderungsgesetz 2001, LGBl. Nr. 45/2002 idgF. 

 

§ 5 Abs. 2 

Das Ansuchen hat die zu fördernde Tätigkeit bzw. das zu fördernde Vorhaben zu beschrei-

ben und einen detaillierten Finanzierungsplan unter Angabe der Gesamtkosten und deren 

Aufbringung durch Einnahmen oder Förderungen anderer Rechtsträger u. ä. zu enthalten. 

Dies gilt in gleicher Weise für einen Förderungsvorschlag eines Fachbeirates. 

 

Abs. 3 

Die Förderung darf jenes Ausmaß nicht übersteigen, das für die weitere Entfaltung der Tätig-

keit bzw. das Zustandekommen des Vorhabens erforderlich ist. In Fällen, in denen eine Ei-

genleistung des Förderungswerbers in Betracht kommt, ist eine solche in zumutbarer Höhe 

Voraussetzung für die Förderung. 

 

Abs. 4 

Eine Förderung darf nur gewährt werden, wenn der Förderungswerber die Gewähr dafür 

bietet, dass er über die zur Durchführung des zu fördernden Vorhabens notwendigen Mittel 

verfügt, soweit diese nicht durch die begehrte Förderung nach diesem Gesetz und allfällige 

sonstige Förderungen sichergestellt werden. Vor Gewährung der Förderung ist festzustellen, 

ob das betreffende Vorhaben auch noch von anderen öffentlichen Förderungsträgern geför-

dert werden soll. 

 

Abs. 5 

Die Gewährung der Förderung ist an die Verpflichtung des Förderungswerbers zu binden, 

a) die Förderungsmittel ausschließlich widmungsgemäß zu verwenden,  

b) rechtzeitig einen Verwendungsnachweis vorzulegen, 

c) der allfälligen finanziellen Kontrolle durch das Land zuzustimmen und 

d) im Falle der Nichteinhaltung der Bedingungen die gewährten Förderungsmittel unver- 

    züglich zurückzuerstatten. 

 

 

 

 


